
Statuten Zweckverband
Abwasserreinigungsanlage (ARA)

Vorbemerkung:

Nach Moglichkeit wurde bel Funktions- und Rollenbezeichnungen elne
geschlechtsneutrale Form ve,wendet. Dort wo aus GrUnden der Lesbarkeit nut die
männhiche Form veiwendet wird, beziehen sich die Bestimmungen jedoch sowohi auf
Petsonen mannhichen als auch weiblichen Geschlechts.

A. Zusammenschluss und Zweck

Art. I Verbandsbildung

Die politischen Gemeinden Thaiwil, Ruschlikon und Oberrieden bilden unter der
Bezeichnung ,,Zweckverband Abwasserreinigungsanlage Thaiwil” (nachfolgend
,,Verband” genannt) auf unbestimmte Zeit einen Zweckverband nach den
Bestimmungen des Gemeindegesetzes.

Art. 2 Rechtspersönhichkeit und Sitz

Der Verband besitzt als öffentlich-rechtliche Korperschaft eigene Rechtspersonhich
keit. Er hat semen Sitz in Thaiwil.

Art. 3 Zweck

Der Verband betreibt und unterhalt eine Abwasserreinigungsanlage für die
Verbandsgemeinden.

B. Organisation
1. Allgemeines

Art. 4 Verbandsorgane

Organe des Verbandes sind:
1. Stimmberechtigte des Verbandsgebietes;
2. Verbandsgemeinden;
3. Betriebskommission;
4. Rechnungsprufungskommission.

Art. 5 Amtsdauer

Die Amtsdauer der Verbandsorgane fällt mit derjenigen der GemeindebehOrden
zusam men.



Art. 6 Zeichnungsberechtigung

Rechtsverbindliche Unterschrift für den Verband fuhren der Präsident bzw. der
Vizeprãsident und der Sekretär oder der Betriebsleiter gemeinsam.

Die Betriebskommission kann die Zeichnungsberechtigung für sachlich begrenzte
Bereiche im Betrag limitieren oder anders ordnen.

Art. 7 Bekanntmachung

Die vom Verband ausgehenden Bekanntmachungen sind in den amtlichen
Publikationsorganen der Verbandsgemeinden zu veröffentlichen.

Die Bevolkerung ist uber wesentliche Verbandsangelegenheiten zu orientieren.

Die Betriebskommission orientiert die Verbandsgemeinden regelmassig über die
Geschaftstatigkeit des Verbandes.

2. Die Stimmberechtigten des Verbandsgebietes

a) Ailgemeine Bestimmungen

Art. 8 Stimmrecht

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigten Einwohner aller
Verbandsgemeinden sind die Stimmberechtigten des Verbandes.

Art. 9 Verfahren

Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. Das Verfahren richtet sich nach der
kantonalen Gesetzgebung. Die Urnenabstimmungen werden durch die Betriebs
kommission angesetzt,. Wahileitende BehOrde ist die Gemeindevorsteherschaft der
Sitzgemeinde.

Eine Vorlage ist angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Stimmenden und die
Mehrheit det Verbandsgemeinden zustimmt.

Art. JO Zustandigkeit

Den Stimmberechtigten des Verbandes stehen zu:
1. Einreichung von Initiativen;
2. Abstimmung uber rechtmassige Initiativbegehren, unter Vorbehalt der Zustandig

keit der Verbandsgemeinden für die Anderung und die Auflosung des Verbandes;
3. Beschlussfassung uber:

- neue einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 2’OOO’OOO.-;
- neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 300’OOO.-;
- Erwerb von Eigentum und von dinglichen Rechten an Grundstucken sowie

Investitionen im Grundstuck von mehr als Fr. 2 Mio. im Einzelfall;
- Verkauf, Tausch und Bestellung von dinglichen Rechten am Grundstück im

Wert von mehr als Fr. 1 Mio. im Einzelfall.
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b) Die Initiative

Art. 11 Gegenstand

Mit einer Initiative kann der Erlass, die Anderung oder die Aufhebung eines
Beschlusses verlangt werden, der in die Kompetenz der Stimmberechtigten des
Verbandsgebietes fallt.

Mit einer Initiative kann ausserdem die Anderung der Statuten und die Auflosung des
Verbandes verlangt werden.

Art. 12 Zustandekommen

Die Initiative ist zustande gekommen, wenn sie von mindestens 600 Stimm
berechtigten unterstützt wird und spatestens 6 Monate nach der Ankundigung der
Initiative im amtlichen Publikationsorgan dutch die Initianten eingereicht wird.

Art. 13 Einreichung

Die Initiative ist der Betriebskommission schriftlich einzureichen. Diese pruft, ob sie
zustande gekommen und rechtmassig ist. Sie uberweist die Initiative dem
wahlleitenden Gemeinderat mit Bericht und Antrag zuhanden der Volksabstimmung.

3. Die VerbandsgemeinUen

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsgemeinden

Die nach den jeweiligen Gemeindeordnungen zustandigen Organe der einzelnen
Verbandsgemeinden sind zustandig für:

1. die WahI der kommunalen Vertretung und deren Ersatz in die Betriebs
kommission sowie weitere Organe des Vetbandes;

2. Erlass und Anderung der Statuten;
3. Kundigung der Mitgliedschaft beim Verband;
4. Auflosung des Verbandes und Art der Liquidation.

Art. 15 Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden

Die Gemeinderate der Verbandsgemeinden sind zustandig für:

1. Genehmigung des Voranschlags und die Abnahme der Jahresrechnung des
Verba nd es;

2. Beschlussfassung uber neue einmalige Ausgaben von Fr. 300’OOO.— bis Fr. 2 Mb.
und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben im Betrag von Fr. 150’OOO.— bis
Fr. 300’OOO.—.;

3. Erwerb von Eigentum und dinglichen Rechten an Grundstücken sowie
Investitionen in Grundstucke von Fr. 300’OOO.— bis Fr. 2 Mio. im Einzelfall;

4 Verkauf, Tausch und Bestellung von dinglichen Rechten an Grundstücken im Wert
von Fr. 300’OOO.— bis Fr. 1 Mio;

5. Genehmigung von Bauabrechnungen im Kompetenzbereich der Verbands
gemeinden und der Urnenabstimmung sowie im eigenen Kompetenzbereich;

6. WahI der kommunalen Vertretung und deren Ersatz in die Betriebskommission;
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Art. 16 Beschlussfassung

Em in die Befugnis dec Verbandsgemeinden fallender Beschluss ist, soweit diese
Statuten nichts anderes bestimmen, gultig zustande gekommen und auch für die
nicht zustimmende Verbandsgemeinde verbindlich, wenn er die Zustimmung von
Thaiwil und einer weiteren Gemeinde gefunden hat.

Anderungen dec Statuten, weiche die Stellung der Gemeinden grundsätzlich und
unmiffelbar betreffen, sowie die AuflOsung des Verbandes bedUrfen der Zustimmung
aller Verbandsgemeinden.

4. Betriebskommission

Art. 17 Zusammensetzung und Konstituierung

Die Betriebskommission besteht aus sieben Mitgliedern. In die Betciebskommission
ordnen die Gemeinde Thaiwil vier Mitglieder, die Gemeinde Ruschlikon zwei
Mitglieder und die Gemeinde Oberrieden em Mitglied ab. Jede Verbandsgemeinde
bestimmt em Ersatzmitglied

Dec Betriebskommission sitzen mit beratender Stimme bei:

1. Gemeindeingenieure der drei Verbandsgemeinden (sofern sie nicht Mitglieder dec
Betriebskommission sind);

2. Betriebsleiter;
3. Sekretär;
4. Rechnungsführer;
5. Klarmeister.

Die Betriebskommission konstituiert sich selbst; sie wählt den Prasidenten und den
Vizeprasidenten. Das Präsidium ist einem Mitglied dec Gemeinde Thalwil zu über
tragen; als Vizeprasident 1st em Mitglied der Gemeinde Rüschlikon oder Obercieden
zu bestimmen.

Art. 18 Geschäftsführung

Die Betriebskommission wird vom Präsidenten oder bei seiner Vechinderung vom
Vizepcäsidenten geleitet.

Die Betriebskommission versammelt sich auf Einladung des Pcãsidenten oder auf
Veclangen von mindestens zwei Mitgliedern.

Die Vechandlungsgegenstande sind den Mitgliedecn so weit moglich voc dec Sitzung
bekanntzugeben; uber nicht angekundigte Geschäfte kann nut bei Einverständnis
aller anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Uber die Vechandlungen der Betciebskommission ist em Protokoll zu fuhren, das dec
nächsten Sitzung zur Abnahme vorzulegen ist.
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Soweit diese Statuten nichts anderes bestimmen, finden für die Geschäftsführung
der Betriebskommission die Vorschriften des Gemeindegesetzes sinngemäss
Anwend ung.

Art. 19 Aufgaben und Kompetenzen

Die Betriebskommission besorgt die Verbandsangelegenheiten, soweit nach diesen
Statuten nicht andere Organe dafur zustandig sind.

Im Rahmen ihrer Gesamtaufgaben obliegt der Betriebskommission insbesondere:

Im Betrieb

1. Oberwachung und Verwaltung der Betriebsanlagen;
2. Oberaufsicht Uber die Kanalisation der Gemeinden nach Massgabe dieser

Statuten;
3. Personalfuhcung nach Massgabe dec Personalbestimmungen dec Gemeinde

Thaiwil;
4. Becatung und Antragstellung zu alien Voriagen, die der Behandiung durch die

Stimmberechtigten oder durch die Verbandsgemeinden unterliegen;
5. Vollzug von Beschlüssen der Stimmberechtigten oder der Verbandsgemeinden

oder ailfäiiiger von den Verbandsgemeinden Ubertragenec besonderec Aufgaben;
6. Verabschiedung des jährlichen Vocanschlages zuhanden der Verbands

gemeinden;
7. Verabschiedung dec Jahresrechnung und eines kurzen jährlichen Geschäfts

berichts zuhanden dec Verbandsgemeinden;
8. Erlass von Betriebsreglementen;
9. Abschluss von Vertragen und die Führung von Prozessen, mit dem Recht, einen

Vertreter zu bestelien;
10. Abschluss von Mietvertcagen;
11. Anstellung dec Mitarbeitenden.

Bei baulichen Erweitecungen und Erganzungen

1. Pianung zuc Anpassung an vecänderte Verhältnisse sowie an den aktuellen
Stand dec Gewässersch utz-Gesetzgebu ng;

2. Uberwachung dec Projektierung, die Prüfung und Genehmigung dec Projekt
unteriagen und die Einholung der notwendigen Bewilligungen;

3. Einholung dec Staatsbeitcäge;
4. Aufnahme dec natigen Darlehen und Kredite zur Finanzierung dec investitionen;
5. Festsetzung des Baupcogramms;
6. Vecgabe der Bauarbeiten und Lieferungen gemass Submissionsvecordnung;
7. Uberwachung der Bauausfuhcung;
8. Festsetzung der lnbetriebnahme;
9. PcUfung dec Bauabcechnung und eines Schlussberichts zuhanden der Ver

bandsgemeinden;
10. Abnahme von Bauabrechnungen im eigenen Kompetenzbeceich.
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Art. 20 Finanzkompetenzen

Die Betriebskommission beschliesst in elgener Kompetenz über:

1. im Voranschlag enthaltene neue einmalige Ausgaben bis Fr. 300’OOO.- und neue
jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 150000.-;

2. gebundene Ausgaben;
3. im Voranschlag nicht enthaltene, nicht gebundene Ausgaben in folgendem

U mfang:
- einmalige Ausgaben bis Fr. 75’OOO.-, im EinzeIfaII, insgesamt hOchstens Fr.

300’OOO.- im Betriebsjahr;
- jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 50’OOO.- im Einzelfall, insgesamt

höchstens Fr. 150’OOO.- im Betriebsjahr;
4. Ausgaben für dringliche, unvorhersehbare Massnahmen zur Aufrechterhaltung

des Betriebes;
5. Erwerb von Eigentum und von dinglichen Rechten an Grundstück sowie

Investitionen in Grundstück im Wert von max. Fr. 300’OOO.—;
6. Verkauf, Tausch und Bestellung von dinglichen Rechten an Grundstücken im

Finanzvermogen im Wert von max. Fr. 300000.—.

Art. 21 Aufgabendelegation

Die Betriebskommission kann bestimmte Aulgaben einzelnen oder mehreren
Mitgliedern zur Vorbereitung, Ausfuhrung oder zur seibstandigen Erledigung
übertragen.

Art. 22 Entschadigungen

Die Entschadigung der Mitglieder der Betriebskommission sowie der Funktionare mit
beratender Stimme richten sich nach den Personalbestimmungen der Gemeinde
Thaiwil.

Art. 23 Beschlussfassung

Die Betriebskommission ist beschlussfahig, wenn fünf stimmberechtigte Mitglieder
oder Ersatzmitglieder anwesend und sämtliche Verbandsgemeinden vertreten sind.

Die Betriebskommission beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei
Stimmengleichheit gilt derjenige Antrag als angenommen, für den der Präsident
gestimmt hat.

Art. 24 Betriebspersonal

Das Betriebspersonal erfüllt seine Aufgaben nach Massgabe des von der
Betriebskommission erlassenen Betriebsreglements.

Das Personal, das nicht von einer Verbandsgemeinde gestellt wird, wird von der
Betriebskommission direkt angestellt und besoldet. Für die Anstellungsbedingungen,
die Besoldung und die Sozialleistungen dieses Personals sind die Besoldungs
verordnung und die Statuten der Pensionskasse der Gemeinde Thaiwil massgebend.
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5. Rechnungsprufungskommission

Art. 25 Zusammensetzung

Als Rechnungsprufungskommission amtet die Rechnungsprufungskommission dec
Sitzgemeinde. Die Rechnungsprufungskommissionen dec andern Verbands
gemeinden haben jederzeit das Recht, die Buchhaltung des Verbandes einzusehen.

Art. 26 Aufgaben

Die Rechnungsprufungskommission hat die Voranschlage, die Jahresrechnungen,
die besonderen Ausgabenbeschlusse und die Bauabrechnungen zuhanden dec
zustandigen Verbandsorgane auf ihre finanzrechtliche Zulassigkeit, finanzielle
Angemessenheit und rechnerische Richtigkeit zu prufen.

Uber das Ergebnis ihrer Prufungen erstattet die Rechnungsprufungskommission den
Verbandsgemeinden innert 30 Tagen einen schriftlichen Bericht mit Antrag.

Im Ubrigen geften die kantonalen Vorschriften uber die Rechnungsprufungs
kommissionen der Gemeinden sin ngemass.

Art. 27 Beschlussfassung

Die Rechnungspcufungskommission ist beschlussfahig, wenn die Mehcheit der
Mitglieder anwesend ist.

Die Rechnungsprufungskommission beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen.
Bei Stimmengleichheit gilt decjenige Antrag als angenommen, für den dec
Vorsitzende gestimmt hat.

C. Anlagen

Art. 28 Dimensionierung

Die Dimensionierungsgrundlagen det Verbandsanlagen sind im Verbands-GEP
festgelegt. Dieser ist integrierender Bestandteil der Statuten.

Art. 29 Eigentum

Die von den Verbandsgemeinden gemeinsam ecstellten Bauten und erworbenen
Einrichtungen (siehe Anhang 1 Art. 2) sowie die beweglichen VecmOgensteile und
das Bar- und WertschriftenvermOgen sind Eigentum des Verbandes.
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0. Betrieb der Abwasserreinigungsanlage

Art. 30 Gesetzliche Vorschriften

Die ARA 1st entsprechend den eidgenossischen und kantonalen Vorschriften zu
betreiben und zu unterhalten.

Art. 31 Voraussetzungen für die Bewilligung von Anschlüssen

Det ARA durfen nut Abwasser zugefuhrt werden, weiche die Zuleitungskanale und
die ARA weder baulich noch betrieblich beeintrachtigen und die in der ARA ohne
besondere Einrichtungen und Massnahmen hinreichend gereinigt werden konnen.

Massgebend für die Bewilligung von Anschlüssen an die Kanalisationsnetze der
Verbandsgemeinden 1st die jeweils gultige eidgenOssische Gewasserschutzgesetz
gebung.

Die Bewilligung von Beschickungsanderungen bestehender Betriebe kann von der
Erfullung entsprechender Bedingungen und Auflagen abhangig gemacht werden.

Art. 32 Unterhalt det Kanalisationsnetze und Zulaufkanäle

Der Betrieb, Unterhalt und die Erneuerung der gemeinsam benutzten Hauptsammel
kanäle ist durch je einen separaten Anschlussvertrag zwischen den Gemeinden
Thaiwil und Oberrieden und zwischen den Gemeinden Thaiwil und Ruschlikon
ge regelt.

Die Verbandsgemeinden verpflichten sich, ihre Kanalisationsnetze, Zulaufkanãle und
Sonderbauwerke jederzeit in fachgemassem Zustand zu halten und Storungen, die
den Betrieb der ARA gefahrden oder beeintrachtigen, sofort auf eigene Kosten zu
beheben.

Die Verbandsorgane oder von ihnen beauftragte Fachleute sind berechtigt, die
Gemeindekanalisationen und Abwasseranlagen der angeschlossenen Betriebe
jederzeit auf den vorschriftsgemassen Zustand zu uberprufen.

Art. 33 Haftung für Schäden

Für Schäden, die dem Vetband durch Zuleitung gefahrlicher Stoffe unmiftelbar oder
miffelbar entstehen, haftet die betreffende Gemeinde unter dem Vorbehalt des
Ruckgriffs auffehibare Private.
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E. Verbandshaushalt

Art. 34 Grundlage

Massgebend für den Finanzhaushalt und die Rechnungslegung des Verbandes sind
das Gemeindegesetz, die Verordnung uber den Gemeindehaushalt sowie die
besonderen Haushaltsvorschriften aus Spezialgesetzen.

Art. 35 Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen nimmt der Vetband Darlehen bei Finanzinstituten
oder bei den Verbandsgemeinden auf. Die jährlichen Abschreibungen sind zur
Ruckzahlung dieser Darlehen zu verwenden.

Art. 36 Verteilung der Betriebskosten

Der Verteilschlussel für Betriebskosten wird aufgrund von Einwohnern und Em
wohnergleichwerten in den Einzugsgebieten berechnet.

Der Verteilschlüssel wird von der Betriebskommission jahrlich aufgrund der aktuellen
Erhebungen per 31. Dezember berechnet. Für die periodischen Erhebungen wird em
Reglement erstelit.

Art. 37 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Art. 38 Haftung

Die Verbandsgemeinden haften nach dem Verband ausschliesslich für die
Verbindlichkeiten des Verbandes.

Der Haftu ngsanteil richtet sich nach dem Betriebskostenverteiler.

F. Aufsicht und Rechtsschutz

Art. 39 Staatsaufsicht

Der Verband steht unter der Staatsaufsicht nach den Bestimmungen der Gememnde
gesetzgebung und der einschlagigen Spezialgesetzgebung.

Art. 40 Rekurs und Beschwerde

Gegen Beschlusse der Verbandsorgane kann nach Massgabe des Gemeinde
gesetzes beim Bezirksrat Horgen Rekurs, Gemeindebeschwerde oder Stimm
rechtsrekurs eingereicht werden.
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Art. 41 Streitigkeiten

Streitigkeiten zwischen Verband und Verbandsgemeinden oder den Verbands
gemeinden unter sich, die sich aus diesen Statuten etgeben, sind durch
Verwaltungsprozess nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung zu
erledigen.

G. Austrift, Auflösung, Liquidation

Art. 42 Austritt

Eine Verbandsgemeinde kann auf das Ende des nachstfolgenden Kalenderjahres
aus dem Verband austreten. Die Kundigungsfrist betragt drei Jahre.

Art. 43 Austrittsentschadigung

Austretende Gemeinden haben keinen finanziellen Anspruch an den Verband.
Dagegen haben sie eine Austriffsentschadigung zu leisten, wenn die Anlagen im
Zeitpunkt des Austritts noch nicht voN abgeschrieben sind. Diese Entschadigung
entspricht dem Anteil der austretenden Gemeinde am Kapitaldienst (Zins und
Amortisation) für die verbleibende Abschreibungsdauer, betechnet auf einem
jährlichen Abwasserzufluss, der dem Durchschnitt der Ietzten drei Jahre vor dem
Austritt entspricht.

Art. 44 Auflosung und Liquidation

Die AuflOsung des Verbandes 1st nur mit Zustimmung aller Verbandsgemeinden
moglich. Die Verbandsgemeinden bestimmen die Art der Liquidation.

Sind die Anlagen im Zeitpunkt der AuflOsung nicht you abgeschrieben, haben die
Verbandsgemeinden die restlichen Abschreibungen bzw. die Ruckzahlung der
restlichen Darlehensschulden aufzubringen sowie die restlichen Verbindlichkeiten
des Verbandes zu decken, und zwar im Verhältnis des Durchschniffs der in den
Ietzten drei Jahren vor der AuflOsung zugeleiteten Abwassermenge.

Sind die Anlagen dagegen you abgeschrieben und ergibt sich aus der Verausserung
nach Deckung aller Verbindlichkeiten des Verbandes em Netto-Erlös, ist dieser nach
dem gleichen Schlussel auf die Verbandsgemeinden zu verteilen.

H. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 45 Dimensionierung ohne Verbands-GEP

Bis em genehmigter Verbands-GEP voruiegt, richtet sich die Dimensionierung der
Abwasserreinigungsanlage nach den Festlegungen in Anhang 1 Art. 1.
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Art. 46 Inkrafflreten

Diese Statuten treten nach Zustimmung durch die zustandigen Organe der
Verbandsgemeinden und der Genehmigung dutch den Regierungsrat in Kraft.

Die Betriebskommission bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens.

Auf diesen Zeitpunkt werden die bisherigen Statuten aufgehoben.

Genehmigungsvermerke

Genehmigt durch die Gemeindeversammiung der Partnergemeinden:

Thalwil, 08.12.2010 G depräsidentin:

Christine Burgent

G me ndeschreiber:

Ruschlikon, 01.12.2010 Gem/e7deprasident:

Dr. Bernhard Elsener

emeindeschreiber:

enno Albisser

Oberrieden, 09.12.2010 G,iident:

Marttii Arnold

Gemeindeschreiber:

Thomas Dischl

Genehmigt dutch den Regierungsrat des Kantons Zurich

Vom Regierungsrat am.1
mit Beschluss Nr..3 genehmigt

Zurich,
Der S ts ‘chreiber

/
//
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ANHANG 1 
 
ART. 1 
 
Dimensionierungsgrundlagen gemäss Art. 45 
 
Der Dimensionierung der ARA werden folgende Anschlusswerte für Schmutzwasser 
zugrunde gelegt: 
 
 
 Einwohner Einwohner-

Gleichwerte 
Total % 

Thalwil 14’000 6’200 20’200 74,8% 
Rüschlikon 5’000 500 5’500 20,4% 
Oberrieden 1’300 - 1’300 4,8% 

Total 
 

20’300 
====== 

6’700 
===== 

27’000 
====== 

100,0% 
====== 

 
 
 
ART. 2 
 
Eigentum des Zweckverbands gemäss Art. 29 
 
1. Grundeigentum 
a) im Finanzvermögen 
 Grundstück Kat.-Nr. 9761 an der Seestrasse, Landreserve mit einer Fläche von 

2'908 m2, belastet mit einem bis 1.4.2035 dauernden Baurecht für ein Autowerk-
stattgebäude und Parkhaus, mit Verlängerungsoption von 4 mal 5 Jahren 

 
b) im Verwaltungsvermögen 
 Grundstück Kat.-Nr. 9343 an der Seestrasse, Wiesen mit Schlammstapelbehälter 
 Grundstück Kat.-Nr. 9762 an der Seestrasse 57, belastet mit einem bis 31.03.2043 

dauernden Baurecht für Unterniveaudoppelgarage, Treppe und Schräglift 
 
 
2. Anlagen 
 ARA-Gebäude Seestrasse 57 mit allen Anlagen, ausser der Trafostation der EKZ 

und der Wärmeauskopplung der EKZ 
 Vereinigungsbauwerk für die Hauptsammelkanäle „Nord“ und „Süd“ sowie den Zu-

lauf des Kanals „Kapf“ ab nördlicher Begrenzung des ARA-Areals 
 Ableitung in den Zürichsee 
 
 



ANHANG 2

Reglement Kostenverteilschlüssel

1. Grundlage

Das Reglement dient zur periodischen Erhebung von Einwohnern als Basis fur die Vertei
lung der Betriebskosten des Zweckverbands.

2. Allgemeines

Das Reglement regelt die korrekte Erhebung der massgeblichen Parameter und die alljahr
liche Berechnung des für die Abrechnung gültigen Kostenteilers.

3. Selbstdeklarationspflicht

Jede Verbandsgemeinde ist für die Erhebung der massgebenden Parameter bis Ende Ja
nuar besorgt. Die Daten sind anhand des Erhebungsformulares zu erfassen und mit
rechtsgültiger Unterzeichn ung dem Betriebsleiter der ARA zuzustellen.
Die Berechnung des Kostenteilers erfolgt dutch den Betriebsleiter. Der Kostenteiler wird
der jeweiligen Jahresrechnung beigelegt.

4. Erhebung der Parameter

Stichtag für die Erhebung ist der 31. Dezember.
Es werden alle Einwohner und Einwohnergleichwerte im Einzugsgebiet der ARA gezahlt
resp. berechnet. Als Einwohner gelten alle nach wirtschaftlichem Wohnsitzbegriff inkl.
Asylbewerbende und vorlaufig Aufgenommene.

5. Berechnung des Kostenteilers

Für den Kostenteiler eines Jahres wird das Miffel aus dem Rechnungsjahr und den beiden
vorhergehenden Jahren verwendet. Der Kostenteiler wird in Prozenten mit 2 Nachkomma
stellen festgelegt.

6. Genehmigung durch die Betriebskommission

Thalwil, 21. März 2012 Thalwil
Die Aktuarin:

çJ Q—
Ga’briela Mãchler

Zweckverband




